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ift auh bie Slufnaijme ber gefährlichen ©paltpiize, toelche

nnmentlich in SSaffinS ober SBannen unb bergleihen bei Ser*
wettbung bon Shottpiatten unter Umftänben. p befürchten ift,
auSgefdjloffen.

3m Sorftehenben ift pndctjft lebigiidj auf bie Sermen*
bung ber gefennzeidpeten flatten gum 3tt>ecfe gserfleibung
ber SBättbe Bait fRdumiidjEeiten Sepg genommen, meiere einer

häufigen Steinigung 'unterzogen werben muffen unb burdj
geudjtigfeit nicht leiben biirfen; folche fRäume wären z- S.
Jüchen, ©peifelammern, SBabejimmer, hauSfiure,Säben(haupt*
fächlich Sfleifdjerläben), auch 5ßferbeftä£Ce unb bergleihen.

Sei einer foldjen Serroertijung ber neuen emaißirten
SRetaßpiatteii, für Welche fief) biefelben bereits ausgezeichnet

bewährt haben, fiub "bie obengenannten fjabrifanten jeboch

feineSwegS flehen geblieben ; fie finb oielntehr mit namhaftem
©rfoig bazu übergegangen, bie platten zur Staffen* unb 3nnen=
auSfdjmücfung bon SSohnräumen jeber Strt nnb zu jjaçaben*
betorationen anzuwenben, b. h- fie a« ©teile ber ^reg£o=
maierei unb SRofaif zu fehett, welche beibe beEanntlici) un*
gemein unter ben SBitterungSeinfiuffen z« leiben hüben unb

befjbaib eine befdjränEte Sinmettbuttg erfahren. Sem gegen*
über finb bie emaiHirten Statten als bureaus wiberftanbS*
fähig zu bezeichnen unb haben anherbem ben Sorzttg ber

Sißigfeit, Weicher fie geeignet macht, bie maiertfdje SluSbii*
bung ber ©ebâubefaçabett 2C. mehr in Slufttahme zu bringen,
als eS bisher ber ffaii ift.

Sie gönn ber Statten für bie jeweilige Strt ber Stn*

wenbnng tomrnt babei nicht in Setradjt; biefetben werben

Oielntehr in aßen ®röfjen unb gornten pergefteßt, fobafe fie

Z- S3, als ©iniagen in SBattbbertäfeiuugen unb holzbecfett
ober atS Briefe, Sifdjen, gitßungen,. Sünetten, ©iebelfelber,
Sitaftereinlagen unb bergïeichett ober fiii fonftige 3wecfe bienett

tönnen, für meldje fie ber Strchiteft einem beliebigen ©tt)Ie
angettteffen für jeben befonberen S3au anorbnet. Skif» bie

SlnSfiihrung ber Statten' nicht üon einer befonberen 'SSaijl
ber Statten abhängig ift, hut ber Strchiteft beim ©ntmurf
einer folchen Seforation in 33ezug auf Sarbeitgebutig freie
hattb, fobafe er unbefümmert um bie fpätere herfteflung ber

©maiiplatten, jebem befonberen ©tpte ober ©efdjmade gerecht
werben fanu.

SißeS zufammengefafjt, bürften bie im Sorftehenben be*

fdjriebenen emaiHirten 2Rajolifa*9RetaHpiatten eine immer aus*
gebehntere Slnwenbuttg finben, ba ihre gi'tttftigen ©igenfdjaften
fie zu einem trefflichen hilfSmittel ber beioratioen Saufunft
machen.

Sic 9lcuorbnmtö beä $auftrHiefeti8.
Korrefpottbenz-)

Sie in Stltborf am 15. 3«ui 1890 zufammengetretene
Selegirtetioerfamtnlung beS fdjtüeizerifdjen ©emerbeoereinS fagte
itt einer bon ihrem Sßräfibenten, §errn Dr. ©töffel, unter*
Zeichneten 3itfchrift au bie hanbelSabtheiiung beS eibg. Se*
partementS beS Sleuhern, bah f^ tut ©etttralauSfdjuh oon
©eEtioneit bie $rage ber Satenttapen ber hanbelsretfettben
in Sisfttffion gefefct unb foigenbe Sefdjtüffe gefafet habe.

1) Sie Vertreter beS ©emerbeftanbeS bieten gerne iganb,
um auf bem Stege eines SuttbeSgefebeS anzuftrebeu:
a) bie ©ieichfteüung ber intänbifchen ^aubelSreifenben
mit ben auSlänbtfdjeti, weihe itt bie ©chweiz Eommen;

b) ©inführung einer fdjo^eizerifdjen Satenttape unter
Slnfhebuttg ber Eantonalett Sapen.

2) ©S werben ben Slnträgen beS fchweizerifchen iganbetS*
unb SttbuftrieüereinS foigenbe prinzipteße SJüttfdje bei*

gefügt: a) @S möchte bei fünftigenhanbelSPertragSunter*
hattbiungen Poit ben betreffenben ©taaten rücfficljtlich ber

Sefteueruug ber iganbetSreifenben üoße ©egenfeitigEeit
geforbert werben; b) @S möchte üon aßen fReifettben
eine einheitliche, ftaattiche Äontrotgebühr erhoben unb
ber Serfehr biefer SReifenben ebenfaflS einer ftrengertt
Stufficht unterfteßt werben. Ser SSerfauf oott SRuftern

ober SBaarett wäre ftrenge, eoentueß mit ©ntzug beS

latentes, zu ahnben. c) Sei gfeftfepung ber Sape ift
fowoht bie grofje Seläftiguttg beS SubtiEumS burdj

I fëaitfirer unb Setaiireifenbe, Wie auch bie Senadjthei*
ligttug ber fteuerzahienben üRiebergelaffenen in Setrad)t
ZH ziehen, bezW. eS ift bie Sape mögtidjft hoch anzufefcett.

©(hon auf frühere ähnliche Sunbgebungen üon Seretnen
unb ber greffe hüben bie eibgettöffifdjen Kammern wieberholt
ben SButtfd) attSgefprodjen, eS möd)te bie ffrage ber Sateut*
tapen, welche ^attbelSreifenbe zu bezahlen haben, bie mit
ober ohne Stuftet" Sefteßungeu bei Sjßriüaten aufnehmen, enb*

gültig geregelt werben. Serfdjiebene Umftänbe oerhittberten
jeboch ütS jept bie SuttbeSbeljörben, biefer ©ittlabttttg $oIge
Zu geben. Ser ©egenftattb ift nicht leiht zu behanbeln; bie

Sntereffett finb mannigfaltig unb eittattber ftarE entgegen*
; gefeht; bie SteinungSüerfhiebeni)eiteu treten ftarE het'Oor; bie

i amtlichen ©ntfdjeibungen finb tniteinattber in Stiberfprud)
gerathen ; eS herrfdjt eine förmliche SegriffSuermirrung, in

I weihet" tttatt fid) mit Stühe gnreht finbet, unb matt fatttt
nicht in Stbrebe fteßen, bah bie ©dpoeiz auf biefetn wie auf
anbeut ©ebieten ben ©infiufj ber üerfhiebenett ©tröntungen

'

erfahren hat, weihe fid) im SluSianb gettenb ntahteu unb
Î bie, je ttahbem bie -eine ober bie attbere bie Oberhanb er*
| hielt, üerattlafjten, bafj unfer ßanb balb bem ©runbfahe un*

befdjränfter Freiheit hulbigte, balb bem ©hftem .polizeiliher
i unb fisfalifdjer ©infhränEungett fih zuneigte.

3itbeffett ein ©ntfdjeib mtth getroffen werben. SRan tnuh
eine ©runbiage fhaffen. SBir bebürfett einer fidjern SRorm,

weihe ebettfo tool)! im Sanbe feibft atS gegenüber beut StuS*

j
lattbe anwenbbar ift. 3u biete Serhältniffe leiben unter bem

j gegenwärtigen .3"ftattb. @S herrfhett anftofjerregenbe Un*
: gleihheiten, fowot)! ztoifhen unfein eigenen 8anbeSangei)örigett
j unb bett auSlänbifhen §anbeisreifettben, Wethe in ber ©hweiz
I eine beffere Sehanbtung erfahren atS bie SanbeSEinber, atS

auch in bett üon ben .tantonen auf biefem ©ebiete aufge*
fteßteu fRortnen.

Sie ^rage hat überbieg einen internationalen ©harafter.
Sie Unterhanblitngen über bie ©rnetterung unterer wichtig*
ften §attbeISOerträge, weihe im Saufe biefeS SaljreS eröffnet
werben foßett, ziuiugen uns zu einer rafhen ©ntfheibung.
©he wir über unfer Serbalten gegenüber ben fremben fRa*

tionen uns fdßüffig mähen Eönnen, mitffen mir über baS

Sorgehen in ttnferem eigenen Sanbe fctßüffig feitt.

Surd) ben entworfenen SunbeSbefdjtuh foß für bie ijjan*
betSreifenben einheitliches 9ted)t auf bem ganzen ©ebiete ber

©ibgettoffenfhaft hergefteßt werben. Ser eigentliche ipaufir*
hanbet aber unb baS §aufirgetoerbe bleiben, wie bisher, ber

SEantonalgefebgebung unterfteßt. Sie beibett ©ebiete mitffen
baher genau bon einanber gefhiebett werben. Sas gefhieht
baburd), bah man einen begrifftihen, burdj ein äuherlicbeS
SRerEmat leiht erfenttbareu liutecfhieb zmifhen bem .hattbelS*

reifettben unb bem .^attfirer auffteßen miß. Statt finbet biefeS

SRerEntal itt ber SRitfüfjrung oon SBaarett, bie für bett .hau*
firer harafteriftifdj ift. Ser haitfirer bietei feine SBaare pr
fofortigett llebergabe an ben Stäüfer feil; er nimmt feine

Sefteßungeu auf, bie bott einem anbeut Sßlalje aus effeftuirt
werben. SttberS ber hattbelSreifenbe. ©eine Slufgabe ift eS,

für ein anberWärtS anfäffigeS ©efhäft Serfättfe abzufdjltefjen,
bie bantt erft oott jenem fRieberlaffuitgSorte aus boßzogen
Werben, ©o fdjeibet bie Seibett bie Slrt ber ©efhäftsführung
unb es ift fein wfrflidjeS Sebi'trfnih oorhanben, bah ber ©ine
in baS ©ebiet beS Slttbertt hinübergreife. Siefe burd) baS
Seben feibft borgenommene ©djeibuttg oerfhärft nun noh
fin neues trennenbeS ©iement. Sin ber Surhführttttg ein*

heitliher Sorfhriften betreffenb bie hanbelSrcifenben werben
bie Santone in folibarifdjem Serbattbe inSgefamtnt intereffirt
fein, mäl)rettb in Seziei)itng auf bie haufirer ber fÇiSEttS ei*

neS jebett SantonS nah toie bor auSfhliefiltdj fein eigenes
Sntereffe oerfolgen wirb.
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ist auch die Aufnahme der gefährlichen Spaltpilze, welche

namentlich in Bassins oder Wannen und dergleichen bei Ver-
Wendung von Thonplatten unter Umständen zu befürchten ist,

ausgeschlossen.

Im Vorstehenden ist zunächst lediglich ans die Verwen-
dung der gekennzeichneten Platten zum Zwecke der Verkleidung
der Wände von Räumlichkeiten Bezug genommen, welche einer

häufigen Reinigung -unterzogen werden müssen und durch

Feuchtigkeit nicht leiden dürfen; solche Räume wären z. B.
Küchen, Speisekammern, Badezimmer, Hausflure, Läden (Haupt-
sächlich Fleischerläden), auch Pferdeställe und dergleichen.

Bei einer solchen Verwerthung der neuen emaillirten
Metallplatten, für welche sich dieselben bereits ausgezeichnet

bewährt haben, sind 'die obengenannteu Fabrikanten jedoch

keineswegs stehen geblieben; sie sind vielmehr mit namhaftem
Erfolg dazu übergegangen, die Platten zur Außen- und Innen-
ansschmückung von Wohnräumen jeder Art und zu Fa«?aden-
dekorationen anzuwenden, d. h. sie an Stelle der Fresko-
Malerei und Mosaik zu setzen, welche beide bekanntlich un-
gemein unter den Witterungseinflüssen zu leiden haben und

deßhalb eine beschränkte Anwendung erfahren. Dem gegen-
über sind die emaillirten Platten als durchaus Widerstands-
fähig zu bezeichnen und haben außerdem den Vorzug der

Billigkeit, welcher sie geeignet macht, die malerische Ausbil-
dung der Gebäudefa<?aden ?c. mehr in Aufnahme zu bringen,
als es bisher der Fall ist.

Die Form der Platten für die jeweilige Art der An-
Wendung kommt dabei nicht in Betracht; dieselben werden

vielmehr in allen Größen und Formen hergestellt, sodaß sie

z. B. als Einlagen in Wandvertäfelungen und Holzdecken
oder als Friese, Nischen, Füllungen,, Lünetten, Giebelfelder,
Pilastereinlagen und dergleichen oder für sonstige Zwecke dienen

können, für welche sie der Architekt einem beliebigen Style
angemessen für jeden besonderen Bau anordnet. Weis» die

Ausführung der Platten nicht von einer besonderen Mahl
der Platten abhängig ist, Hal der Architekt beim Entwurf
einer solchen Dekoration in Bezug auf Farbengebung freie
Hand, sodaß er unbekümmert um die spätere Herstellung der

Emailplatten, jedem besonderen Style oder Geschmacke gerecht
werden kann.

Alles zusammengefaßt, dürften die im Vorstehenden be-

schrieben?» emaillirten Majolika-Metallplatten eine immer aus-
gedehntere Anwendung finden, da ihre günstigen Eigenschaften
sie zu einem trefflichen Hilfsmittel der dekorativen Baukunst
machen.

Die Neuordnung des Hausirweseus.
(^j Korrespondenz.)

Die in Altdorf am 15. Juni 189Y zusammengetretene
Delegirtenversammlung des schweizerischen Gewerbevereins sagte

in einer von ihrem Präsidenten, Herrn Dr. Stössel, unter-
zeichneten Zuschrift an die Handelsabtheilung des eidg. De-
parlements des Aeußern, daß sie im Centralausschuß von
Sektionen die Frage der Patentlaxen der Handelsreisenden
in Diskussion gesetzt und folgende Beschlüsse gefaßt habe.

1) Die Vertreter des Gewerbestandes bieten gerne Hand,
um auf dem Wege eines Buudesgesetzes anzustreben:
a) die Gleichstellung der inländischen Handelsreisenden
mit den ausländischen, welche in die Schweiz kommen;
d) Einführung einer schweizerischen Patenttaxe unter
Aufhebung der kantonalen Taxen.

2) Es werden den Anträgen des schweizerischen Handels-
und Jndustrievereins folgende prinzipielle Wünsche bei-

gefügt: a) Es möchte bei künftigen Handelsvertragsunter-
Handlungen von den betreffenden Staaten rücksichtlich der

Besteuerung der Handelsreisenden volle Gegenseitigkeit
gefordert werden; b) Es möchte von allen Reisenden
eine einheitliche, staatliche Kontrolgebühr erhoben und
der Verkehr dieser Reisenden ebenfalls einer strengern
Aufsicht unterstellt werden. Der Verkauf von Mustern

oder Waaren wäre strenge, eventuell mit Entzug des

Patentes, zu ahnden, o) Bei Festsetzung der Taxe ist
sowohl die große Belästigung des Publikums durch
Hausirer und Detailreisende, wie auch die Benachthei-
liguug der steuerzahlenden Niedergelassenen in Betracht
zu ziehen, bezw. es ist die Taxe möglichst hoch anzusetzen.

Schon auf frühere ähnliche Kundgebungen von Vereinen
und der Presse haben die eidgenössischen Kammern wiederholt
den Wunsch ausgesprochen, es möchte die Frage der Patent-
taxen, welche Handelsreisende zu bezahlen haben, die mit
oder ohne Muster Bestellungen bei Privaten aufnehmen, end-

gültig geregelt werden. Verschiedene Umstände verhinderten
jedoch bis jetzt die Bundesbehörden, dieser Einladung Folge
zu geben. Der Gegenstand ist nicht leicht zu behandeln; die

^

Interessen sind mannigfaltig und einander stark entgegen-
gesetzt; die Meinungsverschiedenheiten treten stark hervor; die

^ amtlichen Entscheidungen sind miteinander in Widerspruch
gerathen; es herrscht eine förmliche Begriffsverwirrung, in

i welcher mau sich mit Mühe zurecht findet, und man kann
^ nicht in Abrede stellen, daß die Schweiz auf diesem wie auf

andern Gebieten den Einfluß der verschiedenen Strömungen
erfahren hat, welche sich im Ausland geltend machten und

^ die, je nachdem die àe oder die andere die Oberhand er-
l hielt, veranlaßten, daß unser Land bald dem Grundsatze un-

beschränkter Freiheit huldigte, bald dem System Polizeilicher
i und fiskalischer Einschränkungen sich zuneigte.

Judessen ein Entscheid muß getroffen werden. Man muß
I eine Grundlage schaffen. Wir bedürfen einer sichern Norm,

welche ebenso wohl im Lande selbst als gegenüber dem Aus-
lande anwendbar ist. Zu viele Verhältnisse leiden unter dem

gegenwärtigen Zustand. Es herrschen anstoßerregende Un-
> gleichheiten, sowohl zwischen unsern eigenen Landesangehörigen
î

und den ausländischen Handelsreisenden, welche in der Schweiz
- eine bessere Behandlung erfahren als die Landeskinder, als

auch in den von den Kantonen auf diesem Gebiete anfge-
stellten Normen.

Die Frage hat überdies einen internationalen Charakter.
Die Unterhandlungen über die Erneuerung unserer wichtig-
sten Handelsverträge, welche im Laufe dieses Jahres eröffnet
werden sollen, zwingen uns zu einer raschen Entscheidung.

Ehe wir über unser Verhalten gegenüber den fremden Na-
tionen uns schlüssig machen können, müssen wir über das

Vorgehen in unserem eigenen Lande schlüssig sein.

Durch den entworfenen Bundesbeschluß soll für die Han-
delsreisenden einheitliches Recht auf dem ganzen Gebiete der

Eidgenossenschaft hergestellt werden. Der eigentliche Hansir-
Handel aber und das Hausirgewerbe bleiben, wie bisher, der

Kantonalgesetzgebung unterstellt. Die beiden Gebiete müssen

daher genau von einander geschieden werden. Das geschieht

dadurch, daß man einen begrifflichen, durch ein äußerliches
Merkmal leicht erkennbaren Unterschied zwischen dem Handels-
reisenden und dem Hausirer aufstellen will. Blau findet dieses

Merkmal in der Mitführung von Waaren, die für den Hau-
sirer charakteristisch ist. Der Hausirer bietet seine Waare zur
sofortigen Uebergabe an den Käufer feil; er nimmt keine

Bestellungen auf, die von einem andern Platze aus effektnirt
werden. Anders der Handelsreisende. Seine Aufgabe ist es,

für ein anderwärts ansässiges Geschäft Verkäufe abzuschließen,
die dann erst von jenem Niederlassuugsorte ans vollzogen
werden. So scheidet die Beiden die Art der Geschäftsführung
und es ist kein wirkliches Bedürfniß vorhanden, daß der Eine
in das Gebiet des Andern hinübergreife. Diese durch das
Leben selbst vorgenommene Scheidung verschärft nun noch

ein neues trennendes Element. An der Durchführung ein-

heitlicher Vorschriften betreffend die Handelsreisenden werden
die Kantone in, solidarischem Verbände insgesammt interessirt
sein, während in Beziehung auf die Hausirer der Fiskus ei-

nes jeden Kantons nach wie vor ausschließlich sein eigenes
Interesse verfolgen wird.
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